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Gemeinde Jengen 
 

 
 

Lesefassung der Satzungen der Gemeinde 
Jengen über die Einführung einer kommunalen 

Stellplatzpflicht sowie der Stellplatzsatzung 
 
 

Seit dem 20.10.2025 gilt im Gebiet der Gemeinde Jengen eine sog. 
kommunale Stellplatzpflicht. Mit dem Wegfall der staatlichen Stell-
platzpflicht für Kraftfahrzeuge zum 01.10.2025 hat sich der Gemein-
derat entschieden, dass im Bereich der Gemeinde Jengen auch wei-
terhin Kfz-Stellplätze nachzuweisen sind.  
 
Die Satzung über die Einführung einer kommunalen Stellplatzpflicht 
vom 22.09.2025 regelt Folgendes (Auszug aus der Satzung zur Ein-
führung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahr-
zeuge): 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
(1) 1Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen im 

Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Gemeindegebiet Jengen. 2Ausgenommen sind, wenn 
sie zu Wohnzwecken erfolgen, Änderungen oder Nutzungsänderungen im Sinne des 
Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO. 

 
(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, die von den 

Regelungen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang. 
 
 

§ 2 
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen 

 
(1) 1Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Kraftfahrzeugen 

zu erwarten ist, sind Kfz-Stellplätze herzustellen. 2Bei der Änderung oder Nutzungsände-
rung von Anlagen sind Kfz-Stellplätze herzustellen, wenn dadurch ein zusätzlicher Zu- o-
der Abfahrtsverkehr zu erwarten ist.  

 
(2) Die weiteren Anforderungen an Kfz-Stellplätze regelt die Satzung über die Zahl, Größe 

und Beschaffenheit von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge - Stellplatzsatzung (SPS) - der Ge-
meinde Jengen in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

 
 



Seite 2 von 3 

 

Die Anforderungen an die Zahl, die Größe und die Beschaffenheit 
von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge sind in der Stellplatzsatzung der 
Gemeinde Jengen geregelt. Seit dem 22.09.2025 gelten hierfür fol-
gende Vorgaben (Auszug aus der Satzung über die Zahl, Größe und 
Beschaffenheit von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge in der aktuellen 
Fassung): 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Die Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Gemeinde Jengen. 
(2) Soweit für ein Gebiet ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan vorliegt und dieser entspre-

chende Festsetzungen enthält, gelten die abweichenden Regelungen des Bebauungspla-
nes. 

 
 

§ 2 
Anzahl der notwendigen Stellplätze 

 
(1) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der Anlage der Verordnung über 

den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze (Gara-
gen – und Stellplatzverordnung - GaStellV) vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gülti-
gen Fassung. 

 
(2) 1Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. 2Bei baulichen Anlagen, die unter-

schiedliche Nutzungsarten enthalten, wird die Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt 
nach den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt. 

 
(3) 1Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezimalstelle zu ermitteln und 

nach kaufmännischen Grundsätzen zu runden. 2Bei baulichen Anlagen mit mehreren Nut-
zungseinheiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die Rundung erst nach Ad-
dition der für jede Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen Stellplätze 

 
 

§ 3 
Stauraum vor Garagen und Carports 

 
(1) 1Zur öffentlichen Verkehrsfläche hin ist vor Garagen ein Stauraum von mindestens 5 m 

und vor Carports ohne Seitenwände ein Stauraum von mindestens 3 m einzuhalten. 2Der 
Stauraum muss ungehindert anfahrbar (keine straßenseitige Einfriedung o.ä.) sein. 

 
(2) Abweichungen von Abs. 1 können zugelassen werden, wenn keine Bedenken hinsichtlich 

der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs oder nachbarlicher Interessen bestehen. 
 
(3) Der Stauraum vor Garagen oder Carports gilt nicht als Stellplatz. 
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§ 4  
Anforderungen an die bauliche Ausführung von KFZ-Stellplätzen 

 
1Stellplätze für PKWs müssen eine Länge von mind. 5 m und bei Senkrechtparkplätzen eine 
Breite von  
a) mind. 2,50 m, wenn keine Längsseite, 
b) 2,60 m, wenn eine Längsseite, 
c) 2,70 m, wenn jede Längsseite  
des Stellplatzes durch Wände, Stützen, andere Bauteile, Bepflanzungen oder Einrichtungen 
begrenzt ist. 2Die Mindestgröße für Längsparkplätze beträgt in der Breite 2,20 m und in der 
Länge 6,50 m. 3Gemessen wird für die Länge die lichte Entfernung zwischen Anfangs- und 
Endpunkt der Stellfläche an der kürzesten Stelle. 4 Für die Breite des Stellplatzes wird das 
lichte Maß herangezogen; Stützen, Pfeiler etc. bleiben außer Betracht.“ 
 
 

§ 5 
Zeitpunkt der Herstellung, Zweckentfremdungsverbot 

 
(1) 1Die notwendigen Stellplätze müssen mit der Fertigstellung der baulichen Anlage zu der 

sie gehören, zur Verfügung stehen. 2Bei Änderung oder Nutzungsänderung müssen die 
notwendigen Stellplätze mit Abschluss der Änderung bzw. Aufnahme der geänderten Nut-
zung zur Verfügung stehen. 

 
(2) Die notwendigen Stellplätze sind jeder Wohn- bzw. Nutzungseinheit eindeutig und dauer-

haft zuzuordnen und müssen jeder Wohn- bzw. Nutzungseinheit dauerhaft zur Verfügung 
stehen. 

 
(3) Die notwendigen Stellplätze dürfen nicht zweckfremd (z.B. Lagerfläche) genutzt werden, 

solange sie zum Abstellen von Kraftfahrzeugen der ständigen Bewohner, Gewerbetreiben-
den, Beschäftigten oder Besucher benötigt werden. 

 
 

§ 6 
Abweichungen, Befreiungen 

 
Abweichungen oder Befreiungen von der Vorschriften dieser Satzung sind schriftlich zu bean-
tragen und zu begründen. 
 
 
 

Die Anzahl der notwendigen Kfz-Stellplätze ergibt sich aus dem An-
hang zur Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie 
über die Zahl der notwendigen Stellplätze (Garagen- und Stellplatz-
verordnung – GaStellV) des Freistaates Bayern in der jeweils aktuel-
len Fassung. 
 
Seit dem 01.10.2025 gelten folgende Richtzahlen: 



eichner
Schreibmaschine
Anlage 3 zum gemeinsamen Rundschreiben Nr. 071/2025 des Bayerischen Gemeindetags 
und des Bayerischen Städtetags vom 14.04.2025






